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1. Welche Kosten bzw. Leistungen müssen die Kommunen im Rahmen eines Asylverfahrens 
übernehmen? 

Die Leistungen die Asylbewerber, Geduldete sowie Ausländer, die vollziehbar zur Ausreise ver
pflichtet sind, erhalten, bestimmen sich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 

Die leistungsberechtigten Personen erhalten eigenständige Leistungen, die in§§ 2 ff. AsylbLG 
näher beschrieben werden. Dazu gehören Grundleistungen in unterschiedlichen Höhen (§§ la bis 
3 AsylbLG), die auch Leistungen für Unterkunft (Gemeinschaftsunterklmft oder Mietwohnung), 
Hausrat und Heizkosten beinhalten, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Ge
burt (§ 4 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG). Fast überall werden inzwischen die 
Leistungen des "Bildungspaketes" (zum Beispiel Schulbedarfspauschalen, Klassenreisen, Nach
hilfe) nach§ 6 AsylbLG gewährt. 

Für die Leistungsberechtigten, die über eine Dauer von insgesamt 48 Monaten Leistungen nach 
§ 3 erbalten haben und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst 
haben, erhalten Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII (§ 2 Abs. 1 AsylbLG) . 

Gemäß§ 10 AsylbLG bestimmen jeweils die Landesregierungen oder die von ihnen beauftragten 
Landesbehörden die für die Durchführung des Gesetzes zuständigen Behörden und Kostenträger. 

In Sachsen bestimmt § 2 Abs. 1 Nr~ 3 SächsFlüAG die Landkreise und kreisfreien Städte als unte
re Unterbringungsbehörden. Das Gesetz überträgt dies der kommunalen Ebene im Rahmen einer 
Pflichtaufgabe (§ 2 Abs. 3 SächsFlüAG). 

Nachfolgende Übersicht gliedert die Bruttoausgaben nach Bundesländern sowie nach den einzel
nen Leistungen: 



Wissenschaftliche Dienste Sachstand Seite 4 
WD 4-3000-020/14 

Regelleistungen Besoodere Leistungen 

lnsg~am: -iiU~. ~ ,4~ii 
.. -:: i~t~)~:;;::- '1 

Grund- ~~;\ ::· ~: :: ~~ -La!'ld Zusamlt"P-T\ Lebens- Zu!iam~er' 
leis!Uflgen 

~: \t=i :'l~ l: 
L~~ tJ.; :;;;e::~ 1\ap~:e : 

SG3AU 

in 1 000 euro 

Deutscf)land 1 096 209 :105 Si~l 593 105 212 704 <.90 3f,.9 230 069 6D 3D9 

F.rvr•=: ·e\~ ~· ttf)lj.~~:~~t-.( ~i B6!> BZ6 627 812 459 55B 168 ~54 .23S. Cr!4 189 ;;;:.:" ~e o.9s 

N~ue t.a"'der einscll !ießlic'1 2erlm 230 363 i ;: ~;.~ ; i3~ 54f; ~· 4 45 () 52385 ..1(1 1!33 12 222 

3:~= i\· \N~ !~t:J!~:;.~ift 74051 J~ ,~}7 38292 11 345 24 414 20 940 3 475 

Bayern ~J73 73."~ -i ::~ ~~1 . 1'2~ 657 :~ ·~t:;, 45207 .::-; ~.5 :; 2 253 

Ber~n ll\5612 t~ 'ö.~? !i'2 Ji)!l 2:112~ ~0 1~ 0 13 059 i \ [$~. 

8ra'lde'l!:Wg 2~ i=;'l 7 151~G '1:! 4Cl'i 288') 7 641 B il33 SC8 

Bremen :·~5. 525 i~~ 4G7 7 ~l4'l :C519 i 055 6 309 748 

H~~:ri:.:ij i t: Ll ß ~.\ ~ :~.!, :·1(: .~f!47): 14 1(10 1~ t ;!.! 7 599 4 535 

Hessen ? '!.!:Je. Si 4Si' ~n ~:7:' 1'Z 911 'l !:l ~!i 1" <11:1 3476 

M=r.kJr:nbtJrg-liOriJ0rnme:;-, iS 32B '13 5<>1j 10 i:)t)f) ;: ~.{~ ~ ~ 7f:!O 4 039 741 

;,,~ :~·:!·~~~·~ ;;r::~f:;.: :\ iOB 733 76858 ~0 :0'~ ::?ß 580 31 ~.76 20 842 1'1 033 

\!Drdrhei!):l'\lestfalen :!B? Q€.9 207 30fl ·mo1::- 742% 7--<i TB ! 55 924 18 837 

RhP.inla :Y.J.::>'tal2 I; 1 i'tl;l 3 CO:': 'lrilt/.7 5 "riß 10 778 'i\";1 -~ ::: 627 

Saarl:a')c! 7 055 4 :\!)t; 2 ::.c-: ~: f)i) 1 2749 I ~7!: 870 

~~a.c ;~:-a 40 (i!l8 :31 fY11 26 ,35 5 760 ~· (, ~,4 7 680 4'" ," 
S.a ~~~~ E!'"1~ r.::.~a !! 30 850 25 15G 1; ~ =-~ G ·~D :> 5691 4 523 1 169 

Sci11eswig-Holstein ~-'" 7·17 Z5660 ·.: 7 ";::('; 8553 9 088 6 855 2232 

Tl'~<i.i' :ng en 21 617 16 57& 1~I 9:~& 3 771 A 93B -Cü:: 910 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Asylbewerberleistungen, im Internet unter: 
https: 1/wWiiv. desta tis. de/DE/ ZahlenFakten/GesellschaftStaa tJ Soziales/ Sozialleistungm;1{ Asv 1 bewe 
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2. Wer erstattet den Kommunen welche Kosten? 

Grundsätzlich sind für die Kostenerstattung die Bundesländer Ansprachpartner für die Kommu
nen. Dies ergibt sich aus dem staatsorganisationsrechtlichen Aufbau. Demnach sind die Kommu
nen rechtlicher Bestandteil der Bundesländer. Direkte Finanzbeziehungen zwischen Bund und 
Kommune existieren daher nicht. Folglich erfolgt keine Kosterstathrng an die Kommunen durch 
den Bund für die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erbringenden Leistungen.1 

Nach Angaben des Deutschen Städtetages wird das Gros der Leisttmgen von den Kommunen be
zahlt. "Die Länder beteiligen sich sehr unterschiedlich an dieser Finanzierungsaufgabe. Auf 
Grund unterschiedlicher Erstattungsweisen übernehmen die Länder im Schnitt ca. 40% und die 
Kommunen 60% der Kosten."2 

Im Bereich der Sozialhilfe nach dem SGB XII erstattet der Bund den Ländern .für die Grundsiche
rung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel) gemäß § 46a SGB XII im Jahr 2013 
einen Anteil von 75 Prozent und ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 Prozent der den 
mit der Ausführung der Grundsichenmg im Alter trnd bei Erwerbsminderung zuständigen Trä-

. gern entstandenen Nettoausgaben.3 

Zur Situation in Sachsen: 

"Kostenträger für Leistlmgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind jeweils die örtlich zu
ständigen Kommunen. Zur Abgeltung der nach diesem Gesetz zu erbringenden Aufwendungen 
gewährt der Freistaat Sachsen den Kommunen eine finanzielle ErstattlJ.llg, die sich nach § 10 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes bemisst. "4 

Gemäß§ 10 Abs. 1 SächsFlüAG gewährt der Freistaat Sachsen seinen Kommunen für die im 
Rahmen der Aufnahme unter Unterbringung angefallenen Kosten eine Pauschale in Höhe von 
1.500 Euro je Person und Vierteljahr. 

Weiterhin übernimmt der Freistaat die erforderlichen Aufwendungen für erbrachte Leistlmgen 
bei Krankheit, Schwangerschaft tmd Geburt , soweit sie einen Betrag von 7.669,38 Euro je Person 
übersteigen (§10 Abs. 2 SächsFlüAG). 

1 Vgl. Landtag von Sachsen-Anhalt: Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Be
antwortung, 22 .02.2013, Drs. 6/1833, S. 1. 

2 Deutschlandfunk: Deutscher Städtetag fordert Hilfe beim Asylgeld, Interview mit Stephan Articus, Hauptge
schäftsführer des Deutschen Städtetages, 19.07 .2012, im Internet unter: 
h1tp_;LJ.~Y-\'W. dßutschlandfunkd e/deut~'illl.td!e t ag:f_ord ert-hilfe-beim-
nsylgeld .ß94 .dr..html?dram:article id- 215548 [17.01.2014] . 

3 Vgl. Landtag von Sachsen-Anhalt: Antwort der Landesregierung aufeine Kleine Anfrage zur schriftlichen Be
antwortung, 22.02.2013, Drs. 6/1833 , S. 2. 

4 Sächsischer Landtag: Kleine Anfrage , Drs. 5/9790, Antwort des Staatsministerium des Inneren, S. 2. 
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Ferner erstattet der Freistaat seinen Kommunen zur Abgeltung aller durch die Unterbringung der 
in§ 5 Nr. 4 genannten Ausländer entstandenen Kosten eine Pauschale in Höhe von 562,50 Euro . 
je Person und Vierteljahr. Die Erstattungsleistungen sind auf die Dauer von zwölf Monaten nach 
der Aufnahme begrenzt (§ 10 Abs. 3 SächsFliiAG). 


